
Bis wann dürfen SuS bei Euch Entschuldigungen
nachreichen?
Beitrag von „plattyplus“ vom 13. März 2025 21:58

Zitat von Klinger

Mein alter SL hat mal gesagt: SuS können am letzten Schultag alle fehlenden Atteste
für das ganze Schuljahr vorlegen und die Schule (BBS, Nds.) muss sie akzeptieren.

Wir lassen unsere Schüler und die Eltern bei Einschulung unterschreiben, dass Atteste innerhalb
von einer Woche vorzulegen sind. Bis zwei Wochen ist bei vielen Kollegen noch Karenzzeit, aber
dann war es das.

Hintergrund der strengen Regelung ist, dass früher etliche Schüler kurz vor den Zeugnissen
gesammelte Entschuldigungen und Atteste beim jeweiligen Klassenlehrer eingereicht haben.
Nachdem der Klassenlehrer die dann akzeptiert hatte, sind die Schüler zu den Fachlehrern
gegangen und haben eine Notenkorrektur hin zur Note 1 eingefordert. Begründung: „Da ich
(jetzt) attestiert gefehlt habe, hätten sie mich nachschreiben lassen müssen. Sie haben
versäumt mir die Nachschreibklausur vorzulegen, die ich selbstverständlich mit der Note 1 und
100% bewältigt hätte. Damit ist meine schlechte Note ihr Verschulden!“

Das die Atteste taktisch so spät eingereicht wurden, dass gar keine Nachprüfung mehr möglich
war, da die Zeugniskonferenzen schon abgehalten wurden, wurde geflissentlich unterschlagen.
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